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Die zentrale Stellung des Ortschefs im Zivilschutz

zV Am 6. September dieses Jahres wurde in Grenchen / Bettlach, mit einer Beteiligung von über
200 Gemeindeammännern, erstmals ein Solothurnischer Zivilschutztag durchgeführt. Mit Unterstüt-

zung durch die kantonale Militärdirektion und der Vereinigung Solothurnischer Einwohnerge-
meinden ging die Initiative vom Solothurnischen Zivilschutzverband aus, der zusammen mit den

ZS-Organisationen von Grenchen und Bettlach auch die Organisation übernahm.

In seiner Ansprache unterstrich der Solothurner Militärdirektor, Regierungsrat Gottfried Wyss,
dem auch das kantonale Amt für Zivilschutz unterstellt ist, die Bedeutung eines tüchtigen Orts-
chefs für die Gemeinde und das Über- und Weiterleben der Bevölkerung, um dazu wörtlich aus-
zuführen: «Zur besseren Verankerung des Zivjlschutzes in der Bevölkerung können die Ortschefs
ausserordentlich viel beitragen. Mit dem Ortschef steht oder fällt der Zivilschutz in einer Ge-
meinde. Ich möchte deshalb an die Gemeindebehörden appellieren, bei der Auswahl der Ortschefs
nach Möglichkeit qualifizierte Führungspersönlichkeiten zu suchen.» Er bezeichnete es auch von
nicht zu unterschätzender Wichtigkeit, Leute aus der Wirtschaft und dem öffentlichen Leben am
Zivilschutz zu interessieren und für die Übernahme von leitenden Funktionen zu gewinnen.

Der Solothurner Militärdirektor hat mit seinen Ausführungen einen Punkt der Zivilschutzgesetz-
gebung berührt, dem leider bis heute nicht alle Gemeinden die notwendige Aufmerksamkeit
geschenkt haben. Es gibt Gemeinden, die für diesen wichtigen Posten Leute gewählt haben, die
für diese Aufgabe wenig geeignet sind, von denen sie aber zum voraus wussten, dass sie nicht
die Initiative an den Tag legen, die heute für den Ausbau des Zivilschutzes einer Gemeinde not-
wendig ist und die — das ist durch die gesetzlichen Grundlagen bedingt — auch bestimmte
finanzielle Konsequenzen hat.

In Artikel 29 des Bundesgesetzes über den Zivilschutz vom 23. März 1962 wird dazu folgendes
festgehalten:
«An der Spitze jeder örtlichen Schutzorganisation steht als Ortschef eine von der Gemeinde-
behörde bestimmte geeignete Persönlichkeit.

Die gesamte Organisation ist in einem Zivilschutzplan der Gemeinde festzuhalten.

Der Ortschef sorgt für die Zusammenarbeit der örtlichen Schutzorganisation, des Betriebsschutzes,
der Hauswehren und anderer zur Verfügung stehender Hilfsorganisationen und überwacht die
gesamten Zivilschutzmassnahmen in der Gemeinde.

Der Ortschef befiehlt den Einsatz und koordiniert alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel.
Der Ortschef ist gegenüber den Gemeindebehörden für die Ausführung seines Auftrages ver-
antwortlich.»

Diese im Gesetz festgehaltenen Aufgaben des Ortschefs, für die er in zentralen Kursen des Bun-
desamtes für Zivilschutz ausgebildet wird, lassen die grosse Verantwortung dieser Persönlichkeit
klar erkennen. In diesem Zusammenhang sei auch unterstrichen, dass der Ortschef in seinem
Bereich auch rechtzeitig den Katastrophenfall planen und sich auch für die Leitung des Einsatzes
vorbereiten muss. Es kommt bei solchen Katastrophen, seien es Naturereignisse oder die Aus-
Wirkungen des Versagens von Technik oder Menschenhand, entscheidend darauf an, ob sich der
Ortschef rechtzeitig über mögliche Gefahren in seiner Gemeinde Gedanken gemacht hat, um
Personal und Material rasch und zweckmässig einsetzen zu können. Damit sei auch an die grosse
Verantwortung gedacht, die heute die Ortschefs unserer grossen Städte zu tragen haben. Die
regulären Ausbildungszeiten, der Umfang von Übungen und Rapporten ist zu kurz, um dem
Ortschef alles zu vermitteln, was für seine Stellung notwendig ist. Ein guter Ortschef, will er
seiner Aufgabe gerecht werden, wird freiwillig und ausserdienstlich noch einiges tun müssen, um
sein Wissen und Können zu ergänzen.
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